
SONDERBEILAGE
ZUM AMTSBLATT Nr. 31

VOM 1 . AUGUST 1984

VERORDNUNG
ZUR BILDUNG VON SCHULBEZIRKEN FÜR BEZIRKSFACHKLASSEN

AN BERUFSSCHULEN

Gemäß § 9 Abs . 2 c des Schulverwaltungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 21 . 6 . 1982 (GV.
NW . S . 486 ) wird die nachstehende Verordnung erlassen .

§ 1

Für die Auszubildenden in den aufgeführten Ausbildungsberufen werden Schulbezirke für Bezirksfach¬
klassen nach Anhörung der Schulträger und Kammern in der angegebenen Weise neu gebildet , geändert
oder aufgelöst . Den Berufsbezeichnungen liegt das amtliche Verzeichnis der anerkannten Ausbildungsbe¬
rufe (Beilage zum Bundesanzeiger Nr . 208 vom 3 . 11 . 1984) zugrunde .

§ 2

Soweit diese Verordnung keine Regelung trifft , bleibt die Verordnung zur Bildung von Schulbezirken für
Bezirksfachklassen an Berufsschulen vom 15 . 6 . 1984 - BFK -VO '84 - (Sonderbeilage zum Amtsblatt Nr . 26
vom 28 . 6 . 1984) unberührt . Aus redaktionellen Gründen werden Berichtigungen , die in der Zwischenzeit
erfolgten , in dieser Verordnung wiederholt . Änderungen und Ergänzungen , die sich durch Rechtsverord¬
nung des Kultusministers NW ergeben , sind darüber hinaus zu beachten .

§ 3
Diese Verordnung tritt am 1 . 8 . 1985 in Kraft .

Düsseldorf , den 24 . Juli 1985

Der Regierungspräsident
Dr . Strich

Zur alphabetischen Übersicht der BFK-VO '84
1 . Nach „Florist " folgt der Ausbildungsberuf „Fluggerätbauer "

, der den zu streichenden Ausbildungsberuf
„Metallflugzeugbauer " ersetzt .

2 . Nach „ Fluggerätbauer " folgt der Ausbildungsberuf „Fluggerätmechaniker "
, der den zu streichenden

Ausbildungsberuf „Flugzeugmechaniker " ersetzt .
3 . Nach „Textilhersteller " ist zu streichen : „Textillaborant (chemisch -technisch )

" .
4 . Nach „Bekleidungsschneider " ist einzufügen „Berufskraftfahrer "

(Berufsklasse 7140 ) .

Zur numerischen Übersicht der BFK-VO '84
1 . Bei Berufsklasse 2614 ist der Ausbildungsberuf „Metallflugzeugbauer " zu ersetzen durch den Ausbil¬

dungsberuf „Fluggerätbauer " .
2 . Bei Berufsklasse 2831 ist der Ausbildungsberuf „Flugzeugmechaniker " zu ersetzen durch den Ausbil¬

dungsberuf „Fluggerätmechaniker ".
3 . Nach Berufsklasse 6330 ist zu streichen die Berufsklasse 6332 „Textillaborant (chemisch -technisch )".
4 . Nach Berufsklasse 7123 ist einzufügen die Berufsklasse 7140 „Berufskraftfahrer " .



Berufs - Ausbildungsberuf
klasse lfd . Nr .

Bezirksfachklasse ,
angegliedert der
Berufsschule

Schulbezirk

Berufsgruppe 14

Chemiearbeiter

1410 Chemiefacharbeiter /
Chemiefacharbeiterin

2614

2831

2833

3110

Essen
Gewerbliche Schulen
- Schule West -

Krefeld
Berufliche Schulen
- Schule I -

Berufsgruppe 26

Feinblechner , Installateure

Der Ausbildungsberuf „Metallflugzeugbauer/Metallflugzeugbauerin "
ist zu ersetzen durch den Ausbildungsberuf „Fluggerätbauer /
Fluggerätbauerin " . Im Klammerzusatz sind die Berufsbezeichnungen
„Flugzeugmechaniker/Flugzeugmechanikerin " zu ersetzen durch die
Berufsbezeichnungen „Fluggerätmechaniker/Fluggerätmechanikerin "

Berufsgruppe 28

Mechaniker

Fluggerätmechaniker/Fluggerätmechanikerin
siehe : Fluggerätbauer/Fluggerätbauerin - 2614 -

Flugtriebwerkmechaniker/Flugtriebwerkmechanikerin
siehe : Fluggerätbauer/Fluggerätbauerin - 2614 -

Berufsgruppe 31

Elektriker

Elektroanlageninstallateur/Elektroanlageninstallateurin
Energieanlagenelektroniker/Energieanlagenelektronikerin
Elektroinstallateur/Elektroinstallateurin
(dazu : Elektromaschinenmonteur/Elektromaschinenmonteurin - 3130 ■
Elektromaschinenwickler/Elektromaschinenwicklerin - 3133 -
Elektrogerätemechaniker/Elektrogerätemechanikerin - 3140 -
Elektromechaniker/Elektromechanikerin - 3144 -
Energiegeräteelektroniker/Energiegeräteelektronikerin - 3142 - )

1 Neuss
Gewerblich -Technische Schule

2 Velbert
Gewerblich -Technische Berufsschule

Essen
Mülheim
Oberhausen
Kreis Kleve (rechtsrheinisch )
Kreis Wesel (rechtsrheinisch )

Krefeld
Duisburg
Kreis Kleve ( linksrheinisch )
Kreis Viersen
Kreis Wesel (linksrheinisch )

- Keine Änderung des Schulbezirks -

k w
U .Aj

Neuss
Kreis Neuss (östlicher Teil )

Kreis Mettmann *)

Auszubildende aus Betrieben in Langenfeld und Monheim nur ab Ausbildungsbeginn 1985 ; Berufsschüler mit früher
beginnendem Ausbildungsvertrag verbleiben in der Fachklasse bzw . auslaufenden Bezirksfachklasse Düsseldorf .

Berufsgruppe 44

Maurer, Betonbauer

4410 Maurer
(ab 2 . Schuljahr )

4413 Feuerungs - und
Schornsteinbauer
( ab 2 . Schuljahr )

- Keine Änderung der Schulbezirke -

streichen ■



aufgehobene Landschaftsschutzbereiche

'' Genehmigungdes Vermessungs - und Katasteramtes der Stadt Essen

| m Kontrollnummer 8 / 81 vervielfältigtdurch ..
denRegierungspräsidenten

Düsseldorf

W/ Zusammensetzung / Vergrößerung / Verkleinerung aus der

futschenGrundkarte 1: 5000 / Topographioohon Korto1i . / Sondorkorto 11

» ausgegebenvomVermessungs - und Katasteramt der Stadt Essen

"Anlage zur ordnungsbehördlichen Verordnung vom
über die teilweise Aufhebung der Verordnung zum Schutze
von Landschaftsteilen im Gebiet der Stadt Essen vom 08 .08 .1974
(Abi . Reg . Ddorf Nr . 35/1974 vom 05 .09 .1974 , S . 318 )."

Der Regierungspräsident
- Höhere Landschaftsbehörde -

Düsseldorf , den
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